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Information zur Datenverarbeitung  
bei der Erhebung der Grundsteuer, von Straßenreinigungsgebühren und der Umlage 
Fließgewässer (gem. Art. 13 und 14 der DSGVO) 
 
Um die Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren und die Umlage Fließgewässer festsetzen 
und erheben zu können, verarbeiten wir folgende, Sie als Grundstückseigentümer/in betreffen-
de Daten aus folgenden Quellen: 
• die Angaben zu Ihrer Person (Vorname und Name, Kontaktdaten, Wohnanschrift, ggf. Tele-

fonnummer und E-Mail-Adresse) die wir von Ihnen erhalten (u. a. Grundsteueranmeldung u. 
sonst. Schriftverkehr), 

• die Daten, die in den Grundsteuermessbescheiden enthalten sind, die Sie vom Finanzamt 
erhalten haben und von denen wir jeweils ein Doppel erhalten, 

• Daten zur Zahlungsabwicklung, die Sie uns ggf. für SEPA-Lastschriftverfahren zur Verfü-
gung gestellt haben sowie 

• Daten, die wir anlassbezogen von Meldebehörden, von der Stadtkasse oder von Stellen, 
denen wir Auskünfte erteilen erhalten oder anfordern oder die wir aus dem automatisierten 
Liegenschaftskataster entnehmen.  

Die Daten werden in einer elektronischen Datenbank verarbeitet. Alle Bescheide, sowie Schrift-
verkehr oder Vermerke, die in der Kommunikation mit Ihnen oder anderen Stellen anfallen, wer-
den in einer Papierakte geführt, elektronische Dokumente werden in einer Dateiablage gespei-
chert. 
Ihre Daten geben wir an die Stadtkasse weiter, die die Zahlungen abwickelt und ggf. Außen-
stände beitreibt. Für Strafverfahren, Bußgeldverfahren u. a. erteilen wir Auskünfte an andere 
Behörden. Insolvenzverwalter, Nachlassverwalter, Gerichte, Grundstücksverwalter und Steuer-
berater erhalten Auskünfte bzw. Daten soweit ein gesetzlicher Anspruch vorliegt oder sie ein 
berechtigtes Interesse glaubhaft machen. 
Wir speichern Ihre Daten so lange, wie sie für die Besteuerung oder sich daraus ergebende 
Verfahren nötig sind, das sind in der Regel mindestens 10 Jahre. 
 
Ansprechpersonen 
 
Verantwortliche ist die Stadt Luckenwalde, die Bürgermeisterin;  
Kämmerei, Abteilung Steuern 
Frau Astrid Bergmann, Abteilungsleiterin 
Markt 10, 14943 Luckenwalde,  
Tel.: 03371/672-321, Fax: 03371/672-428;  
E-Mail: steuern@luckenwalde.de  
Bei ihr können Sie Auskunft über die gespeicherten Daten und ihre Berichtigung verlangen. 
 
Behördliche Datenschutzbeauftragte in der Stadtverwaltung Luckenwalde ist  
Frau Valeria Pense, Markt 10, 14943 Luckenwalde 
Telefon: 03371 672-216; Fax: 03371 672-408 
E-Mail: dsb@luckenwalde.de.  
Bei ihr können Sie eine genauere Beschreibung der Verarbeitung Ihrer Angaben (Daten) einse-
hen oder sich beschweren, wenn Sie annehmen, dass Ihre Daten nicht rechtmäßig verarbeitet 
werden. 
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Unsere Rechte und Pflichten 
Diese Datenverarbeitung ist zur Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrages nach der  
• Abgabenordnung (AO),  
• dem Grundsteuergesetz (GrStG),  
• dem Kommunalabgabengesetz (KAG) sowie  
• der jeweils geltenden Haushalts- oder Hebesatzung der Stadt Luckenwalde,  
• der Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Luckenwalde oder  
• der Satzung der Stadt Luckenwalde zur Umlage des Verbandsbeitrages des Wasser- und 

Bodenverbandes „Nuthe-Nieplitz“ 
erforderlich. Unsere Berechtigung, Ihre Daten zu verarbeiten, ergibt sich daher aus Artikel 6 
Abs. 1 Buchstabe e) der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Wir sind dabei durch das Steuergeheimnis (§ 30 bis 31a der Abgabenordnung) und andere de-
taillierte Vorschriften, die den Informationsfluss (Datenweitergabe) zwischen den Behörden re-
geln, zur Geheimhaltung verpflichtet. Wir dürfen Ihre Daten nur für die gesetzlichen Aufgaben 
verarbeiten oder anderen Stellen offenbaren. 
 
Ihre Rechte uns gegenüber 
Sie können zu den üblichen Öffnungszeiten oder über die oben angegebenen Kontakte Aus-
kunft über die Datenverarbeitung sowie die von Ihnen gespeicherten Daten bekommen oder 
ihre Berichtigung erwirken. Ein Recht auf Löschung Ihrer Daten (gem. Art. 17 DSGVO) oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung gem. Art. 18 DSGVO ist in der Regel nicht gegeben, weil wir 
eine gesetzliche Aufgabe erfüllen und Sie sich Ihrer Pflicht zur Entrichtung von Steuern und 
Abgaben nicht entziehen dürfen. Die Löschung entbehrlicher Daten prüfen wir ggf. auf Ihren 
Antrag. 
 
Aufsichtsbehörde 
Wenn Sie vermuten, dass Ihre Daten bei uns unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie 
gemäß Artikel 77 DSGVO Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einlegen. 
 
Für die Grundsteuererhebung zuständige Aufsichtsbehörde ist 
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Husarenstr. 30 
53117 Bonn 
Telefon: +49 (0)228 997799-0 
Fax: +49 (0)228 997799-5550 
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de, Internet: https://bfdi.bund.de  
 
Für die Erhebung der Straßenreinigungsgebühren und der Umlage Fließgewässer zuständi-
ge Aufsichtsbehörde ist die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz  
und für das Recht auf Akteneinsicht Brandenburg (LDA) 
Dagmar Hartge 
Stahnsdorfer Damm 77 
14532 Kleinmachnow;  
Telefon: 033203/356-0 
Telefax: 033203/356-49 
E-Mail: Poststelle@LDA.Brandenburg.de, Internet: www.lda.brandenburg.de  
 
Stand 19.05.2022, Kämmerei, Abt. Steuern, Stadt Luckenwalde 
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